
AMT UNTERSPREEWALD

Datum der Sitzung:

Tagesordnungspunkt:  
  öffentlich        nicht öffentlich       Dringlichkeit

Beratungsgegenstand: Aufhebung und erneute Ausschreibung Bauvorhaben:
Erweiterung Kita "Regenbogen" Haus III, Hauptstraße 47 in 15910 Schönwald, OT
Schönwalde - Los 6:: Elektrotechnische Anlagen

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Amtsdirektor 40-2020 30.11.2020

A. Beschlussvorlage:

Der Amtsausschuss beschließt:
das Vergabeverfahren  für  das  Bauvorhaben:  Erweiterung  Kita  "Regenbogen"  Haus  III,
Hauptstraße 47 in  15910 Schönwald, OT Schönwalde -  Los 6:  Elektrotechnische Anlagen
aus der  Bekanntmachung  vom 09.11.2020  gemäß  §  17  Abs.  1  Nr.  1  VOB/A  aufzuheben
und gemäß § 3a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A erneut beschränkt auszuschreiben.
     

Begründung der Beschlussvorlage:

Die Baumaßnahme wurde gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A öffentlich über den Vergabemarktplatz
Brandenburg ausgeschrieben  und  bekannt  gemacht.  Des  Weiteren  erfolgte  die
Bekanntmachung bei  bund.de,  im  B_I  Ausschreibungsblatt  sowie  im  Ausschreibungsblatt
Brandenburg/Berlin.

Entsprechend §  13  Abs.  1  VOB/A  legt  der  Auftraggeber  fest,  in  welcher  Form  Angebote
einzureichen sind.  Aufgrund  der  engen  Terminstellung  wurde  vereinbart,  dass  zur
schnelleren Weiterleitung  der  eingegangenen  Angebote  nur  elektronische  Angebote
zugelassen werden sollen.  Insofern  ist  in  der  Auftragsbekanntmachung  ausschließlich die
Zulassung von  elektronischen  Angeboten  aufgeführt.  Schriftliche  Angebotsabgaben
entsprechend der Bekanntmachung sind nicht zugelassen worden.

Zum Abgabetermin  am 27.11.2020,  10.00 Uhr,  gingen für  das Los 6 keine elektronischen
Angebote ein. Es ging per Post ein schriftliches Angebot  am 27.11.2020 um 09:59 Uhr ein.
Das Angebot ist enstsprechend § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A auszuschließen, da es nicht den
Bestimmungen  des § 13 Absatz 1 Nr. 1 VOB/A entspricht.

Insofern ist  das  Vergabeverfahren  für  das  Los  6  gemäß  §  §  17  Abs.  1  Nr.  1  VOB/A
aufzuheben und  die  Vergabe  erneut  auszuschreiben.  Gemäß  §  3a  Abs.  2  Nr.  2  VOB/A
erfolgt eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb.
          

Hinweis:
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Finanzielle Auswirkungen

   Ja   Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen

     

Datum Unterschrift des Amtsdirektors:
Henri Urchs
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B. Beschluss: Der Amtsausschuss beschließt:

 
    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage

   
 
   
   
     

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22, 140
BbgKVerf nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiterin/Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzender des

Amtsausschusses
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